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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §3 Abs2 lita

FinStrG §29 Abs6 idF 2014/I/065

Rechtssatz

Die Abgabenerhöhung gilt nach § 29 Abs. 6 letzter Satz FinStrG als Nebenanspruch iSd § 3 Abs. 2 lit. a BAO. Die

Abgabenerhöhung betri8t eine konkrete Abgabe. Steuern einer bestimmten Steuerart für verschiedene Jahre stellen

eigene Abgaben (u.a mit unterschiedlichem Entstehungszeitpunkt) dar.
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